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nehmen, der in jenen Hallen weht. Bjorkquist hat in Jena Theologie
studiert und frither Forstersche Schriften ins Schwedische iibersetzt.
Dass er von seiner Aufgabe durchdrungen ist, fiithlt man ihm an.
Ob die andern schwedischen Volkshochschulen durch seine Be-
mithungen in Zukunft auch religiose Farbung annehmen werden
oder nicht, wie es eher den Anschein hat, ist fiir die Stellungnahme
zu seinem Werk nicht von Belang. In Sigtuna ist ein Mittelpunkt
geschaffen worden zur Pflege religiosen Lebens ausserhalb der Kirche,
und dass dies in Schweden ein fruchtbringender Gedanke war, lehrt
uns das Wachstum des Instituts.

Uber Schwerhorigenfiirsorge in den schweiz. Volks-
schulen.

Von Dr. E. Schlittler, Ohrenarzt in Basel.l)

II1.

Selbstversténdlich findet nun alljihrlich wie bei der Normal-
schule, so auch bei der Schwerhorigenschule ein neuer Zustrom von
Rekruten statt und zwar wurden diese bisher im Laufe des ersten
Schuljahres, also aus den verschiedenen ersten Parallelklassen vom
Schularzt herausgesucht, um dann erst nach Absolvierung des ersten
Schuljahres in der Normalschule in die Schwerhorigenschule iiber-
zutreten. In letzter Zeit hat man aber die Vorteile, die sich daraus
ergeben, dass das schwerhérige Kind gleich von Anfang an des Spezial-
unterrichtes teilhaftig wird, schi.tzen gelernt, so dass jetzt die hoch-
gradig schwerhorig befundenen Schulkinder direkt in die erste Klasse
der Schwerhorigenschule eintreten. Findet sich bei einem Insassen
der ersten Primarschulklasse ein starker Hoérdefekt, so werden die
Eltern vom Schularzt angewiesen, das Kind spezialirztlich unter-
suchen zu lassen. Lautet der #rztliche Befund dahin, dass es sich
um eine hochgradige und nicht besserungsfihige Schwer-
horigkeit handelt mit einem Gehér unter 100 em fiir Fliistersprache
auf dem besseren Ohr, so kommt Umschulung in die Schwerhorigen-
schule in Betracht. Es wire nun pedantisch und praktisch wohl auch
nicht zu empfehlen. mit dem Zentimetermass in der Hand und einzig
allein nur unter Beriicksichtigung der Horweite fiir Fliistersprache
diese Umschulung von der Normalschule in die Spezialschule fiir
Schwerhorige zu vollziehen. Es gibt und wird immer wieder intelli-
gente Kinder geben, die auch mit verhi.ltnisméssig schlechtem Gehor
dem Unterricht in der Normalschule anstandslos zu folgen vermogen,
in welchem Falle natiirlicherweise eine Versetzung in die Schwer-
horigenschule keinen Sinn hat. Alle jene aber, bei denen wirklich
festgestellt werden kann, dass bei weiterem Verbleiben in der Normal-
schule infolge ihres Defektes auf akustischem Gebiete die Ausbildung

1) Offentliche Habilitationsvorlesung, gehalten am 26. Juni 1922 in der Auls
des Museums in Basel.
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leidet, diirften fiir die Umschulung in Betracht kommen. Dabei spielt
das Urteil des Klassenlehrers selbstverstindlich eine wichtige Rolle;
Schwerhorige aber in der Normalschule zuriickzubehalten, trotzdem
sie offenkundig Miihe haben, mitzukommen, einzig und allein darum,
um sie nicht in die Spezialschule fiir Schwerhorige abgeben zu miissen,
halten wir fiir ein Unrecht an der geistigen Entwicklung des be-
treffenden Kindes. Die Schwerhorigenschule wird noch viel zu hiufig
verwechselt mit den Spezialklassen fiir Schwachsinnige und mit den
Hilfs- und Forderklassen, hat aber damit absolut nichts zu tun.
Ist es daher menschlich begreiflich, dass ein auf seine Nachkommen-
schaft allzustolzer Vater oder eine in ihre Kinder allzu verliebte
Mutter sich in ihren heiligsten Gefiihlen verletzt finden, angesichts
der Zumutung, ihr Kind in eine Spezialklasse fiir Schwachsinnige
versetzen zu lassen, so scheint es uns schon eher unverniinftig, sich
aus irgendwelcher Art von elterlicher Scham dagegen zu striuben,
sein schwerhoriges Kind denjenigen Unterricht besuchen zu lassen,
der seinem Sinnesdefekt —fiir den ja iibrigens bis auf einzelne wenige
Fslle weder Vater noch Mutter auch nur entfernt verantwortlich
gemacht werden kénnen — angepasst ist.

Gerade hier hat nun die Fiirsorge des Staates eine Institution
geschaffen, die es ermoiglicht, auch dem hochgradig schwerhorigen
Kinde die Schulbildung und das Wissen zu vermitteln, wie es unsere
vorziiglichen Schulen dem Normalsinnigen schon seit Jahrzehnten
verschafft haben. Aber nicht nur fiir die geistige, verstandesmzssige
Ausbildung, sondern auch fiir die Charakterbildung des schwer-
horigen Kindes ist die Schwerhorigenschule wichtig. Dadurch, dass
das schwerhorige Kind sich unter seinesgleichen sieht und damit
das Gefiihl des Nichtverstandenseins verliert, geht auch die dem
Schwerhorigen mehr oder weniger stets innewohnende Weltfremdheit,
der Hang, sich von der menschlichen Gesellschaft zuriickzuziehen,
menschenscheu und verdrossen zu werden, verloren. Dadurch, dass
das schwerhorige Kind mittels des Ablesens in den Stand gesetzt wird,
seinen Defekt auf dem Gebiet des Hoérorgans auszugleichen unter
Beiziehung des Auges, erhilt es erst recht den Mut und die Sicherheit,
unter die Normalhérenden zu treten und zwanglos unter ihnen sich
zu bewegen. All dies findet nun noch eine ausserordentlich wertvolle
Unterstiitzung in dem Umstand, dass der Schwerhérigenlehrer das
Kind viel nachhaltiger und stirker zu beeinflussen vermag, als es
in den grossen Klassen der Normalschule geschehen kann. Lehrer
und Schiiler bilden eine férmliche kleine Familie, der Verkehr des
Lehrers ist in den kleinen, sechs- bis achtkdpfigen Klassen ein viel
innigerer und intimerer als in der Normalschule. Wie unendlich leicht
hat es der Lehrer der Schwerhorigenschule, seinen sechs bis acht Buben
und Midchen etwas zu demonstrieren gegeniiber seinem Kollegen
in der Normalschule mit seiner Gemeinde von 40, bis 50 Kopfen. Ist
fiir den ersteren das individuelle Behandeln eines jeden einzelnen
Schiilers das Gegebene, so ist dies fiur den letzteren eine absolute
Unmoéglichkeit, und wir kénnen es jenem Lehrer nachfiihlen, wenn
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er zu seinen Kollegen in der Schwerhorigenschule sich dahin &usserte,
sie seien zu beneiden um ihre Titigkeit, sei doch ihre Unterrichts-
methode eigentlich das Idealste, was sich ein Pidagoge denken konne.
Und dass dabei vor allem wieder die Kinder der gewinnende Teil sind,
diene noch folgendes hiibsche Beispiel als Beweis.

Ein schwerhoriger Knabe, der wegen schwerer Erkrankung
mehrere Jahre im Spital gelegen und die Schule nicht hat besuchen
konnen, tritt erst mit elf Jahren in die 2. Klasse der Schwerhorigen-
schule ein. Er ist intelligent und fleissig und macht nach kurzer Zeit
seiner Lehrerin den Vorschlag, in dem einen Jahr gleich das Pensum
der 2., 3. und 4. Klasse durchzunehmen. Seine Lehrerin nimmt sich
seiner an und am Ende des Schuljahres ist der Knabe soweit gefordert,
dass er wirklich unter Uberspringen von zwei Klassen beférdert
werden kann.

Endlich darf noch erwiéhnt werden, dass fiir dieInsassen der Schwer-
horigenschule auch noch insofern erhohte Fiirsorge getroffen wird, als
ihr defektes Hororgan einer regelmissigen spezialidrztlichen
Kontrolle unterstellt ist, indem ein Ohrenarzt alljahrlich simtliche
Schiiler untersucht und iiber den Befund dem Schularzt referiert,
der dann diejenigen Kinder, die Behandlung nétig haben, den Ohren-
arzten unserer Stadt iiberweist. Es befindet sich unter unsern Schwer-
horigen eine grosse Anzahl, deren Schwerhorigkeit durch eine Mittel-
ohreiterung verursacht ist; sie bediirfen immerwéhrender Aufsicht
und Behandlung. Und noch in erhohtem Masse miissen Kinder mit
ererbter Labyrinthsyphilis kontrolliert werden, da dieser
Prozess in spateren Stadien therapeutisch ungemein schwer zu be-
einflussen ist, eine wirkliche und definitive Heilung nur selten eintritt
und Riickfille ausserordentlich hiufig sind. Bei der Schwere der
Affektion, — es tritt hiufig vollige Taubheit ein, —und bei dem sprung-
haften Charakter des Krankheitsprozesses kann nur eine andauernde,
iiber Jahre sich erstreckende #rztliche Behandlung und Beobachtung
Erfolge haben. Es sitzen in unserer Schwerhorigenschule drei solcher
Kinder; bei allen ist es gelungen, durch stete, iiber Jahre sich er-
streckende spezifische Behandlung die Funktion des Hérorgans in-
soweit zu erhalten, als sie unter Zuhilfenahme des Ablesens in Um-
gangssprache gefiihrte Unterhaltung anstandslos verstehen. Das
bedeutet fiir diese drei Kinder einen grossen Gewinn, da friiher solche
Kranke sozusagen ausnahmslos ertaubten. Bei einem dieser drei
Kinder gelang es sogar, das bereits hochgradig geschidigte Gehor
so weitgehend zu bessern, dass die kleine Patientin wieder Fliister-
sprache auf 3 m Entfernung hort. Gewiss ist dieser prichtige Erfolg
in erster Linie der frithzeitigen und energischen Behandlung mit
Salvarsan und Quecksilber zu verdanken; doch lehrt die genauere
Betrachtung, dass bisher, von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen,
die Erfolge der Behandlung, — auch wenn sie noch so ausgezeichnete
waren, — stets an der Nachlissigkeit der Patienten scheiterten.
Wohl wurde regelmissig den Angehorigen der Patienten eingescharft,
dass das betreffende Kind unter steter ohrendrztlicher Kontrolle

Schweiz. Pidagog. Zeitschrift. 1922, 24
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stehen miisse, damit bei Sinken des Gehors sofort wieder die spezifische
Behandlung einsetzen kénne, — die Patienten blieben weg oder kamen
allenfalls, wenn sie bereits fast ertaubt waren. Ein Vorteil fiir die in
der Schwerhorigenschule sitzenden Kinder mit Labyrinthsyphilis
ist es nun, dass sie alle drei Monate untersucht und bei Abnahme des
Gehors der Behandlung zugewiesen werden; es erweist sich also auch
in dieser Beziehung die Einrichtung der Schwerhérigenschule als eine
iiberaus wertvolle und segensreiche Einrichtung. Gewiss, es kommt
ihr Nutzen nur einigen wenigen zu gute, werfen wir aber einen Blick
zuriick in frithere Zeiten, wo gerade diese an kongenitaler Labyrinth-
syphilis Erkrankten ginzlich ertaubten und infolge ihrer gleichzeitigen
syphilitischen Augenerkrankungen erblindeten und dann das Los
eines Taubblinden auskosten mussten, so wird man ohne weiteres
den grossen Segen und Nutzen dieser neuzeitlichen staatlichen Fiir-
sorge anerkennen.

Und nun gestatten Sie mir. Thnen noch ganz kurz zu berichten,
was in anderen Teilen unseres Schweizerlandes hinsichtlich der Fiir-
sorge fiir das schwerhorige Schulkind bisher geschehen ist.

Mit Genugtuung « arf hervorgehoben werden, dass der Gedanke,
das in die Schule eintretende Kind sei nicht nur beziiglich seiner
Sehschirfe, sondern auch in bezug auf sein Gehd6r zu untersuchen,
allgemeine Geltung gewonnen hat. Nicht nur die Schulbehérden
der sti.dtischen, sondern auch der li;ndlichen Gemeinwesen — zumal
der deutschen Schweiz — lassen es sich seiir angelegen sein, ihre Schul-
kinder zum mindesten bei Schuleintritt beziiglich des Hoérvermégens
priifen zu lassen, und oft begniigt man sich nicht damit, sondern iiber-
weist die schwerhorig befundenen auch dem Spezialarzt, so geschieht
es z. B. in Ziirich, Genf, Bern, St. Gallen, Winterthur, Lau-
sanne, in Luzern, Neuenburg, Biel, Aarau, um nur einige

Ossere Gemeinwesen anzufiihren, denen zugleich auch spezial-
arztliche Hilfe zur Verfiigung steht. Der ersten Forderung, die schwer-
horigen Schulkinder herauszufinden und sie der Behandlung zuzu-
fithren, wird also sehr weitgehend Nachahmung verschafft. Wie steht
es aber mit der Fiirsorge fiir die nicht Besserungsfihigen,
hochgradig Schwerhorigen, die dem Normalunterricht infolge
ihres Hordefektes nicht zu folgen vermogen?

Die Stadt Ziirich mit ihren 200,000 Einwohnern hat erst dieses
Friihjahr das Beispiels Basels nachgeahmt und eine Schwerhorigen-
klasse eingerichtet, im Laufe der ni.chsten Jahre wird wohl wie bei
uns der Ausbau zur Schwerhorigenschule erfolgen. Ausser Basel
und Ziiric h erfreut sich einzig noch Bern der Institution der Schwer-
horigenklassen. Die St .dt Bern besitzt seit 1892 Spezialklassen
fiir Schwachsinnige und teilt seit einigen Jahren schwerhdrige
Insassen dieser Spezialklassen einem bestimmten, zur Erteilung von
Absehunterricht besonders ausgebildeten Lehrer zu, der dann in seiner
Klasse Schiiler verschiedener Schulstufen unterrichtet. Seit 1919
bestehen auch Spezialklassen fiir normal begabte Schwer-
horige; sie sind bis jetzt ausgebaut auf drei Schulstufen. Die
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Schiilerzahl der Stadt Bern sinkt aber in den letzten Jahren so stark,
dass die fernere Existenzmoéglichkeit dieser Klassen bezweifelt wird.

Der Bevolkerungszahl nach diirfte dann noch Genf mit seinen
125,000 Einwohnern fiir die Errichtung einer Schwerhorigenschule
in Betracht kommen; bisher wurde aber laut Mitteilung des Schul-
arztes nichts vorgenommen. Die iibrigen stidtischen Gemeinwesen
der Schweiz mit 20—80,000 Einwohnern sind zu klein, als dass es sich
rechtfertigen liesse, Spezialklassen fiir die Schwerhorigen aufzustellen,
und es erhebt sich nun die Frage, ob nicht auf anderem Wege fiir diese
Kinder vorgesorgt werden konnte.

Da wire doch in erster Linie an das von deutschen Kleinstédten
bereits eingeschlagene Vorgehen zu erinnern, nimlich da, wo die
Verhiltnisse zu klein sind fiir die Errichtung von Schwerhorigen-
klassen, einen Versuch mit der Einfiihrung von Ablesekursen zu
machen. Gewiss sind diese Kurse nur als ein Ersatzmittel zu be-
trachten, und es bleiben die Erfolge weit hinter jenen der Schwer-
horigenschule zuriick; aber wenn der Ableseunterricht von einer
tiichtigen Lehrkraft erteilt wird, die am besten das Examen als
Taubstummenlehrer gemacht hat, und vorausgesetzt, dass die Kinder
wahrend der ganzen Dauer ihrer Schulpflicht — also sechs bis acht
Jahre — die Kurse besuchen, so sollte auch auf diesem Wege eine
wesentliche geistige Forderung des hochgradig Schwerhérigen moglich
sein.
Erweisen sich nun auch fiir Ablesekurse die Verhéltnisse zu klein
— Stidte mit unter 20,000 Einwohnern, Dorfer, lindliche Verh:.lt-
nisse, — so kommt einzig noch dieEinweisung des betreffenden
schwerhorigen Kindes in die Taubstummenanstalt in
Betracht. Gewiss hat der dauernde Aufenthalt unter Taubstummen
und Tauben fiir den hochgradig Schwerhérigen, der sprechen gelernt
hat, in verschiedener Beziehung Nachteile; sie konnen jedoch weit-
gehend ausgeglichen werden dadurch, dass der seiner Zeit von Bezold
vertretenen Forderung auf Trennung der noch mit guten Hor-
resten versehenen Insassen der Taubstummenanstalten
von den ganz Tauben nachgelebt wird. Diejenigen Schiiler, die
noch mehr oder weniger grosse Reste von Hiorvermogen besitzen, bei
denen alsodas Ohr noci: mehr oder weniger weitgehend dem Unterricht
dienstbar gemacht werden kann, und die also nicht wie die ganz
Tauben nur auf das Ablesen vom Mund angewiesen sind, werden in
besondere Klassen — Hoérerklassen — zusammengestellt und ihnen
ein besonderer Unterricht erteilt, dessen Rahmen aus leicht begreit-
lichen Griinden bedeutend weiter gesteckt ist, als derjenige der voll-
sténdig Tauben. Die Unterrichtsmethode wird also sehr ihnlich sein
derinder Schwerhoérigenschule angewandten, und es diirften daher
hochgradig schwerhorige Kinder, wenn sie nicht Gelegenheit haben,
als Externe eine Schwerhorigenschule zu besuchen oder in Abseh-
kursen das Ablesen zu erlernen, mit Vorteil diesen Horklassen der
Taubstummenanstalten zugewiesen werden; denn wenn das
betreffende Kind dazu verurteilt ist, daheim als vermeintlicher
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Schwachsinniger Jahr fiir Jahr sitzen zu bleiben, um endlich nach
vollendeter Schulpflicht mit den Kenntnissen eines Acht- bis Neun-
jaéhrigen die Schule zu verlassen, so diirfte es damit doch den ent-
schieden schlechteren Teil erwzhlt haben. Und dass dem wirklich
so ist, bestiitigte mir die ehrliche Antwort eines Kollegen, der die in
meiner Umfrage gestellte Frage, was mit den hoc hgradig Schwer-
horigen seiner Stadt geschehe, dahin beantwortet, die seien versorgt,
sie séssen alle in den Spezialklassen fiir Schwachsmmge'
Verehrte Anwesende, denken Sie sich in die Lage eines dieser
Kinder, oder nehmen Sie an, es handle sich um eines Ihrer eigenen
ander, das infolge einer Mittelohrei serung nach Scharlach oder
nach Tuberkulose, oder infolge einer entziindlichen Verinderung am
Hornerven schwerhorig geworden, geistig aber vollig unberiihrt,
frisch und regsam, dazu verurteilt ist, seine ganze Schulzeit, volle
sieben bis acht Jahre, im Kreise von Schwachsinnigen zu ver-
brmgen um dann mit seinen mangelhaften Kenntnissen aus der Schule
in das Leben hinauszutreten unter die Menschen, deren sprachlichen
Ausserungen es nur zu oft vollig verstindnislos gegeniibersteht —
und Sie werden mir sicher beistimmen, wenn ich es als hohe und zeit-
gemésse Pilicht betrachte, auch fiir diesen Teil unserer Schuljugend
Fiirsorge zu treffen. Der normal begabte hochgradig Schwerhorige
hat sein gutes Recht, beziiglich seines Intellektes gleich gewertet und
beriicksichtigt zu werden, wie der Normalhérende; er ist nicht
schwachsinnig, sondern er vermag die ihm vom Staate innerhalb des
Lehrplans der Volksschule gebotenen Méglichkeiten zu geistiger Aus-
bildung ebensogut und mit gleichem Erfolg auszunutzen, wie das
normal horende Schulkind, vorausgesetzt, dass ihm die verschiedenen
Lehrfiacher in einer seinem Hordefekt angepassten Form dargeboten
werden. Dies ist, wie wir gesehen haben, moéglich in der Schwer-
hoérigenschule; sie stellt gleichsam die idealste Verwirklichung der
staatlichen Fiirsorge fiir das schwerhorige Schulkind dar. Wo ihre
Einfithrung aus bekannten Griinden nicht moglich ist, sollte die
geistige Entwicklung des hochgradig schwerhorigen Schulkindes
wenigstens dadurch gefordert werden, dass ihm Gelegenheit geboten
wird, das Ablesen vom Munde zu lernen, sei es in Form von Ab-
lesekursen, sei es unter Zuhilfenahme der Horklassen der Taub-
stummenanstalten, denn dadurch wird ihm vor allem der sprach-
liche und geistige Verkehr mit seinen Mitmenschen ermoglicht. Die
Fiirsorge fiir Schulkinder mit leichter und mit besserungs-
fahiger Schwerhorigkeit endlich besteht darin, dass solche Schiiler
der spezialdrztlichen Untersuchung und event. Behandlung
zugewiesen werden zur Behebung ihres Hordefektes, wobei als selbst-
versténdlich vorausgesetzt wird, dass die Schule bzw. ihre Organe,
d. h. der Schularzt, auch die nétige Kontrolle dariiber ausiibt, ob
von seiten der betreffenden Eltern den schulidrztlichen Anweisungen
auch wirklich nachgelebt wird oder nicht. In der jetzigen Zeit der
allgemeinen Volksversicherung sollte man allerdings erwarten diirfen,
dass iiberall da, wo #rztliche Hilfe ohne weitere finanzielle Belastung
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zur Verfiigung steht, Schwierigkeiten in dieser Beziehung nicht zu
erwarten sind. Es hat uns aber die Erfahrung belehrt, dass immer
wieder aus irgendwelchen Griinden, und wire es nur aus blosser
Opposition, den wiederholten Gesuchen und Mahnungen der Schul-
behérden doch nicht nachgekommen wird. In solchen Fillen diirfte
es dann doch im Interesse des betreffenden Kindes geboten sein, die
notige Behandlung und Fiirsorge von der Schule aus zu veranlassen,
es diirfte dies eine Prophylaxe sein, fiir welche das Kind spéter der
Schule unter Umstinden sehr dankbar ist.

Wenn wir auch gerne und dankbar anerkennen, dass die Jahr-
zehnte lang unbeachtete und unerkannte Notlage der Schwerhorigen
nunmehr durch Einfiihrung der staatlichen Schwerhorigenschule
eine méchtige und ungemein wertvolle Forderung erfahren hat, so
moge es uns am Schlusse unserer Ausfiihrungen doch gestattet sein,
noch ein Zukunftspostulat aufzustellen. Es dringt sich uns auf,
wenn wir das Schicksal der Insassen unserer Schwerhorigenschule
verfolgen, nachdem sie, dem schulpflichtigen Alter entwachsen, das
freundliche Refugium oben am Miinsterplatz vertauscht haben mit
dem Erwerbsleben, mit einer Lehre usw. Es sollte fiir diese im Alter
von 15 bis 18 Jahren befindlichen Schwerhérigen &hnlich wie fiir die
aus der Schule entlassenen Normalhorenden die Moglichkeit geschaffen
werden, in Spezialfortbildungsschulen resp. -kursen ihr Wissen noch
etwas zu festigen und zu erweitern. Kurse in Rechnen, Buchfiihrung,
Raumlehre, Zeichnen, Sprache, am besten erteilt von den Lehrkréften
unserer Spezialschule, wiirden sicher von unseren Schwerhérigen mit
ebensoviel Freude als Nutzen besucht. :

Die Schwerhorigkeit ist ein bei unserer Schuljugend ungemein
verbreitetes Leiden, rund 14 unserer Schulkinder ist leicht, mittel-
schwer oder hochgradig schwerhérig; unsere Fiirsorge kommt also
einem sehr grossen Prozentsatz unserer Kinder zugute. In der Jugend
liegt ja nicht nur die Zukunft der Familie, sondern auch diejenige
des Staates; fiir seine Kinder sein Bestes zu geben, gehért zu den
ersten Pflichten jedes tiichtigen Hausvaters, fiir das geistige und
koérperliche Wohl der Kinder zu sorgen zu den wichtigsten und vor-
nehmsten Aufgaben des modernen Staates., ,,Euer Kinder Land sollt
ihr lieben,* sagt Nietzsche, ,,diese Liebe sei euer neuer Adel — das
unentdeckte, im fernsten Meere! Nach ihm heisse ich euere Segel
suchen und suchen!*

Robert Faesis Essays zur schweizerischen Dichtung.?

Robert Faesi, der neue Extraordinarius fiir deutsche Literatur
an der Ziircher Hochschule, sammelt in diesem Bande zehn Awuf-
satze, die das geistige Schaffen der deutschen Schweiz vornehmlich

1) Robert Faesi, Gestaltungen und Wandlungen schweizerischer Dichtung. Amal-
thea-Verlag, Zirich-Leipzig-Wien.



	Über Schwerhörigenfürsorge in den schweiz. Volksschulen : 3. Teil

